Name des Arbeitnehmers: _________________________       Grundstundenlohn:  _______ € 








Vordruck: TAB1
	Monat:
	Arbeitszeit
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	Ges
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Zuschl.
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Die Zuschläge auf den Grundstundenlohn sind steuer- und sozialversicherungsfrei sowohl für den Arbeitnehmer als auch für den Arbeitgeber. Um die Höhe der Zuschläge darf bei Aushilfen auch die 400,00 €-Grenze überschritten werden.

Sonntage bis 50 %; gesetzliche Feiertage, 31.12. ab 14 Uhr bis 125 %; Weihnachten 24.12. ab 14 Uhr/25.12. u. 26.12./01.05. bis 150 %; Nachtarbeit von 20 – 6 Uhr, wenn Arbeitsaufnahme vor 0 Uhr für die Zeit von 0–4 Uhr

bis 40 %, ansonsten bis 25 %

Gleichzeitige Inanspruchnahme der Zuschläge für Nachtarbeit und für Sonn- und Feiertagsarbeit, so daß sich max. 190 % ergeben ist möglich. Keine Kombination von Sonn- und Feiertagszuschlag. 

Name/Stempel des Arbeitgebers
